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Alle Jugendlichen verfügen am Ende der Volksschule über eine ausreichende 
Lesekompetenz in der Erstsprache! 
Richtlinienmotion 
 
 
 
Vorstoss-Nr.: 012-2017 
Vorstossart: Motion 
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Eingereicht von: Näf (Muri, SP) (Sprecher/in) 
 Brönnimann (Mittelhäusern, glp) 
Weitere Unterschriften: 22 
RRB-Nr.: 675/2017 vom 28. Juni 2017 
Direktion: Erziehungsdirektion 
 
Alle Jugendlichen verfügen am Ende der Volksschule über eine ausreichende Lesekompe-
tenz in der Erstsprache! 
 
Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt: 
1. Das Erreichen von Minimalanforderungen im Textverständnis der Erstsprache wird zu Beginn 

des 3. Zyklus überprüft. 
2. Schülerinnen und Schüler profitieren von einem individuell einsetzbaren Zusatzlehrmittel zur 

Verbesserung der Lesekompetenz. 
3. Zu Gunsten eines individuellen Trainings in der Erstsprache kann eine Schülerin/ein Schüler von 

einem Fremdsprachefach dispensiert werden. 
4. Der Regierungsrat prüft weitere Massnahmen, damit das Leseverständnis im Rahmen des Lehr-

plans 21 stärker gefördert wird. 
Begründung: 
Jedes Jahr verlassen Schülerinnen und Schüler die obligatorische Schule mit ungenügender Lese-
kompetenz. Funktionale Analphabeten erfüllen die Voraussetzungen für eine Berufsbildung nicht, 
riskieren Arbeitslosigkeit und Abhängigkeit von der Sozialhilfe. Die gesellschaftliche Ausgrenzung 
und die hohen Folgekosten werden nicht länger hingenommen, es werden konkrete Gegenmass-
nahmen ergriffen. 
Deshalb soll neu ein standardisiertes Testverfahren angewendet werden, mit dem ungenügende 
Lesekompetenz rechtzeitig festgestellt werden kann. Dabei geht es ausdrücklich nicht um einen 
Vergleich der Leistungen aller Schülerinnen und Schüler, sondern um ein Instrument, welches das 
Nichterreichen von Minimalanforderungen diagnostiziert. 
Der Diagnose ungenügender Lesekompetenz folgt ein gezieltes Training der Lesekompetenz. Dafür 
braucht es ein Lehrmittel mit authentischen und möglichst aktuellen Texten aus allen Lebensberei-
chen. Im Vordergrund steht die Entwicklung einer adaptiven Lernsoftware, die den Kompetenzstand 
beim Lesen erfasst und darauf abgestimmt individuelle Übungsmöglichkeiten bietet. 
Abgesehen vom individuellen Training ist in der Volksschule eine stärkere Fokussierung auf das 
Textverständnis anzustreben, weil in diesem zentralen Bereich die Ziele des Lehrplans offensicht-
lich nicht erreicht werden. 
Zu Gunsten der Verbesserung der Lesekompetenz in der Erstsprache können Schülerinnen und 
Schüler individuell vom Unterricht in einem anderen Fach dispensiert werden. Wenn bei der Schüle-
rin oder beim Schüler ebenfalls grosse Probleme beim Fremdspracherwerb festgestellt werden, soll 
die Dispensation von einer Fremdsprache im Vordergrund stehen. 
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Antwort des Regierungsrats 
 
Bei der vorliegenden Motion handelt es sich um eine Motion im abschliessenden Zuständigkeitsbe-
reich des Regierungsrates (Richtlinienmotion). Der Regierungsrat hat bei Richtlinienmotionen einen 
recht grossen Spielraum hinsichtlich des Grades der Zielerreichung, der einzusetzenden Mittel und 
der weiteren Modalitäten bei der Erfüllung des Auftrages und die Entscheidverantwortung bleibt 
beim Regierungsrat. 
Der Motionär fordert die Umsetzung von Massnahmen, welche eine ausreichende Lesekompetenz 
in der Unterrichtssprache bei allen Schülerinnen und Schülern der Volksschule gewährleisten. 
Die Lesekompetenz ist eine zentrale, universelle Kulturtechnik, welche die Teilhabe am sozialen, 
kulturellen und politischen Leben in einer modernen Gesellschaft ermöglicht. Für Schülerinnen und 
Schüler ist diese Kompetenz die Grundlage für den Lernerfolg überhaupt und zwar in allen Fächern. 
Der Regierungsrat teilt die Ansicht des Motionärs, wonach gegen den Umstand, dass alle Jahre 
Schülerinnen und Schüler die obligatorische Volksschule mit ungenügender Lesekompetenz verlas-
sen, Massnahmen ergriffen werden sollen. 
Der Regierungsrat nimmt zu den einzelnen Ziffern wie folgt Stellung: 
Zu Ziffer 1: 
Der Regierungsrat ist bereit abzuklären, ob bereits ein geeignetes Testverfahren für die Überprü-
fung der Lesekompetenz in der Unterrichtssprache besteht und inwieweit eine obligatorische, flä-
chendeckende Überprüfung der Lesekompetenz sinnvoll ist. Zudem ist der geeignete Zeitpunkt für 
eine solche Überprüfung zu klären. 
Von der Eidgenössischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) werden in den Schweizer Schulen 
erstmals Erhebungen zu den nationalen Bildungszielen (Grundkompetenzen) durchgeführt. Diese 
sollen zeigen, wie gut die nationalen Bildungsziele erreicht werden. Im Rahmen dieses Monitorings, 
an welchem der Kanton Bern aufgrund des Harmos-Konkordats teilnimmt, wird im Frühjahr 2017 in 
ausgewählten Klassen am Ende der Primarstufe ein Test zur Schulsprache durchgeführt. Der Re-
gierungsrat wird auch die aus diesem Monitoring gewonnenen Erkenntnisse in die Abklärungen mit 
einbeziehen. 
Zu Ziffer 2: 
Der Regierungsrat ist bereit, das Angebot an bestehenden Lehrmitteln zur Verbesserung der Lese-
kompetenz aufzulisten sowie deren Eignung zu prüfen. Er will ebenso klären, ob allenfalls eine 
Notwendigkeit für die Entwicklung eines geeigneten Lehrmittels besteht.  
Zu Ziffer 3:  
Mit der Einführung des Lehrplans 21 wird eine Regelung in den Allgemeinen Hinweisen und Best-
immungen (AHB) aufgenommen, welche den Forderungen der Motion entspricht. Dank dieser Be-
stimmung hat die Schulleitung die Möglichkeit, Kinder mit besonderem Förderbedarf, aufgrund von 
Fremdsprachigkeit, (Lern-)Behinderung oder komplexer Lernstörung oder bei Schülerinnen und 
Schülern mit mangelhafter Lesekompetenz Abweichungen von den für die einzelnen Fächer vorge-
gebenen Lektionen zu bewilligen. 
Zu Ziffer 4: 
Viele Schulen fördern bereits heute auf unterschiedlichste Art die Lesekompetenzen ihrer Schüle-
rinnen und Schüler.  
Der Regierungsrat ist jedoch bereit, weitere Massnahmen zu prüfen, damit das Leseverständnis der 
Schülerinnen und Schüler stärker gefördert wird, beispielsweise durch eine Kampagne bei Eltern 
und Lehrpersonen via Schulinspektorate. Er ist sich bewusst, dass sich mangelnde Lesekompeten-
zen auch auf die übrigen Fächer auswirken. 
Auch im Hinblick auf den Lehrplan 21 wird überprüft werden, ob die Schülerinnen und Schüler die 
Minimalanforderungen in der Lesekompetenz erfüllen und falls nicht, welche Massnahmen ergriffen 
werden müssen.  
Der Regierungsrat ist zudem bereit zu überprüfen, inwieweit das bestehende Weiterbildungsange-
bot für Lehrpersonen ausreichend ist. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Punktweise beschlossen 
Ziffer 1: Annahme als Postulat 
Ziffer 2: Annahme als Postulat 
Ziffer 3: Annahme als Postulat und gleichzeitige Abschreibung 
Ziffer 4: Annahme als Postulat 
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Präsidentin. Ich hoffe, Sie hatten gestern einen guten Abend und sind heute bereit für die Gross-
ratssitzung von 9 bis 11 Uhr. Anschliessend finden ja die Fraktionsausflüge statt. Lassen Sie sich 
einmal mehr nicht von unserer Wanduhr irritieren – wir sind in einem anderen Rhythmus als die Uhr 
hier im Rathaus.  
Wir konnten gestern Traktandum 16 beenden und sind nun bei Traktandum 17, Motion «Alle Ju-
gendlichen verfügen am Ende der Volksschule über eine ausreichende Lesekompetenz in der Erst-
sprache!» Das ist eine Richtlinienmotion. Die Regierung hat sie punktweise beschlossen: Sie will 
alle Punkte als Postulat annehmen und den Punkt 3 gleichzeitig abschreiben. In der Vorbespre-
chung haben wir uns auf folgendes geeinigt: Falls der Motionär in ein Postulat wandeln würde, wür-
den wir über eine gleichzeitige Abschreibung abstimmen. Wenn er nicht wandelt, stimmen wir nicht 
über die Abschreibung ab, denn es ist etwas anderes, ob es sich um eine Motion oder um ein Pos-
tulat handelt. Dies als Vorbemerkung. Wenn der Motionär nicht wandelt, werden wir bei Punkt 3 
nicht über eine Abschreibung abstimmen. Dies, damit es alle gehört haben. Ich sage es sicher 
nochmals, wenn wir zur Abstimmung kommen. Ich gebe dem Motionär Grossrat Näf das Wort. Wir 
führen eine reduzierte Debatte. 
 
Roland Näf-Piera, Muri (SP). Können Sie sich erinnern, wie vor etwa 16 Jahren in der Schweiz 
erstmals die Ergebnisse der Pisa-Studie veröffentlicht wurden? In der Schweiz, ich glaube, auch im 
Kanton Bern, lösten die Ergebnisse richtige Depressionen aus. Ich glaube, bei ziemlich allen Zei-
tungen stand das Thema auf der Frontseite. Man dachte, das könne doch nicht sein! Wir hatten 
immer gedacht, wir seien bei der Bildung in der Volksschule einsame Spitze. Und dann dieses Er-
gebnis! Schon im Jahr 2001 lautete das Ergebnis, dass etwa jeder fünfte Schüler ein ungenügendes 
Leseverständnis aufweist. Bei den Schülerinnen waren es etwas weniger. Man hat dann über die 
Jahre viel gemacht. So hat man etwa versucht, die Kinder in die Bibliotheken zu holen. Es gab in 
den darauffolgenden Pisa-Studien eine kleine Besserung. Wie gesagt: Alle zwei Jahre wurde wieder 
eine Pisa-Studie veröffentlicht. Das letzte Mal, dass es so richtig wehtat, war im letzten Herbst; Sie 
erinnern sich. Es war vor etwa einem Jahr, es ging schon gegen Dezember. Auch da gab es wieder 
eine Enttäuschung: Wieder haben wir festgestellt, dass wir in den fast 20 Jahren seit der ersten 
Pisa-Studie nicht weitergekommen sind.  
Die grosse Frage, die sich hier stellt, müssen wir uns auch in der Politik stellen: Kann man denn 
wirklich nichts besser machen? Als Fachmann in diesem Gebiet – eines meiner wichtigsten Fächer 
ist Deutsch – habe ich mich mit dieser Materie auseinandergesetzt. Ich habe wirklich den Eindruck, 
dass wir nicht gut unterwegs sind und vieles besser machen könnten. Es geht natürlich vor allem 
um didaktische Fragen, die wir hier nicht diskutieren können. Denken wir zurück an unsere gestrige 
Diskussion über den Lehrplan 21: Der Lehrplan 21 ist in Bezug auf die Lesekompetenz sehr gut, 
dort sind wir sehr gut unterwegs. Wichtig ist für mich, Folgendes festzuhalten: Wenn wir ein Postulat 
annehmen würden, wie es der Regierungsrat vorschlägt, wäre das nett; man könnte dann prüfen, 
ob man prüfen will. Das ist das, was sprachlich aus der Antwort des Regierungsrates hervorgeht. 
Ich denke aber, dass wir nun wirklich einen Schritt vorwärtsgehen müssen. Deswegen möchte ich 
an Punkt 1 und Punkt 4 der Motion festhalten. Man soll nun wirklich einmal die Lesekompetenz zu 
einem richtigen Zeitpunkt erfassen; ich komme noch darauf zurück. Genauso wichtig ist Punkt 4: 
Der Regierungsrat bzw. die PH sollen endlich Vorschläge machen, wie wir da vorwärts kommen. Ich 
bitte Sie, den Vorstoss in den Punkten 1 und 4 als Motion zu überweisen. 
 
Präsidentin. Möchte sich der Mitmotionär äussern? Ich stelle fest, dass dies nicht der Fall ist. Wir 
kommen zu den Fraktionssprecherinnen und -sprechern. 
 
Madeleine Graf-Rudolf, Belp (Grüne). «Alle Jugendlichen verfügen am Ende der Volksschule über 
eine ausreichende Lesekompetenz in der Erstsprache.» Wir Grünen unterstützen diese Motion 
grundsätzlich. Der Motionär weist auf die fehlende Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern 
am Ende der Schulzeit hin. Ich finde aber, es ist zu spät, erst am Anfang des dritten Zyklus Textver-
ständnis und Lesekompetenz zu überprüfen und zu reagieren. Es ist eine Tatsache, dass es Ju-
gendliche gibt, welche die nötige Lesekompetenz nicht aufweisen. Meist sind dies junge Leute, die 
in der Regel schon individuell gefördert worden sind und trotzdem am Ende der Schulzeit noch 
grosse Defizite haben. Es ist wichtig, dass es schulische und praktische Anschlussmöglichkeiten 
gibt, damit sie nicht arbeitslos werden und von der Sozialhilfe abhängig werden. An meiner Schule 
ist die Erarbeitung der Lesekompetenz schon von der ersten Klasse an wichtig. Damit möglichst 
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niemand durch die Maschen fällt, wird die Lesekompetenz auf jeder Stufe immer wieder überprüft. 
Es gibt bereits heute eine grosse Auswahl an guten Lehrmitteln, mit denen man die Lesekompetenz 
fördern kann. Ich finde, dass man die Schülerinnen und Schüler mit der Dispensation von einem 
Fach entlasten dürfen muss. Aber es muss nicht zwingend eine Fremdsprache sein. Ich bin froh, 
dass sich der Regierungsrat noch vertieft mit diesem Thema befassen wird. 
 
Jan Gnägi, Jens (BDP). Die Motion von Roland Näf wirft ein Thema auf, von dem man eigentlich 
gehofft hätte, dass es keines mehr ist: Die fehlende Lesekompetenz. Es gebe jedes Jahr Schülerin-
nen und Schüler, die nicht genügend gut lesen könnten, wenn sie aus der Schule kämen. Dies eine 
Aussage, die einen stutzig macht. Die Lesekompetenz, welche die Basis für den schulischen Unter-
richt ist, soll nicht genügend gut ausgebildet werden. Diese Aussage beschäftigt auch die BDP-
Fraktion. Eigentlich ist aber eine abnehmende Lesekompetenz keine grosse Überraschung, haben 
doch digitale Unterhaltungsmedien das Lesen von Büchern, Comics oder Kinder- und Jugendzeit-
schriften weitgehend verdrängt. Auch für die BDP-Fraktion ist klar, dass man davor die Augen nicht 
verschliessen sollte. Bei den von Roland Näf vorgeschlagenen Massnahmen aber sind wir nicht 
gleicher Meinung: Ein Standardtest am Anfang der siebten Klasse scheint uns etwas speziell, da 
man doch zu diesem Zeitpunkt gerade den Übertritt in die Oberstufe hinter sich hat. Eigentlich hätte 
man in diesem Rahmen bemerken sollen, ob es an Lesekompetenz fehlt. Wir setzen grosse Frage-
zeichen. Auch bei den Zusatzlehrmitteln möchten wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verbindlich 
mithelfen. Die BDP ist einverstanden, dass man beim Thema «Fehlende Lesekompetenz» genau 
hinsieht; wir halten dafür allerdings Punkt 4 der Motion für ausreichend und werden ausschliesslich 
diesen unterstützen. Die anderen Punkte werden wir nicht annehmen. Bei Punkt 3 sehen wir es so 
wie die Regierung. 
 
Präsidentin. Bevor ich der Sprecherin der SVP-Fraktion das Wort gebe, möchte ich darauf hinwei-
sen, dass es im Raum doch zwei, drei Gespräche zu viel gibt. Damit gebe ich ihr nun das Wort.  
 
Anne Speiser-Niess, Zweisimmen (SVP). Die in der Motion von Roland Näf verlangte Lesekom-
petenz in der Erstsprache ist eine berechtigte und notwendige Kompetenz für alle; zumindest darin 
sind wir noch gleicher Meinung. Der Motionär bringt das Thema Lehrmittel ins Spiel, ein wichtiges 
Instrument, um die Lesekompetenz stärken zu können. Es stimmt, es braucht authentische und 
möglichst aktuelle Texte. Die Lehrpersonen sind aber heute schon frei, Texte zu suchen, unabhän-
gig von einer Lernsoftware. Wir erachten es als problematisch, zu verlangen, die Schüler vom Un-
terricht dispensieren zu können. Dazu braucht es dann wieder zusätzliche Lehrpersonen, und die-
ses Thema haben wir schon öfter besprochen. Die SVP-Fraktion erachtet dies als unnötig. Zu Ziffer 
1: Die im Februar 2017 durchgeführten Erhebungen sollen eine Antwort geben auf das Anliegen 
des Motionärs. Somit können wir warten, bis die Auswertungen dieser Erhebungen vorliegen und 
bekannt sind. Flächendeckende Prüfungen zu Beginn des dritten Zyklus zu machen, erachten wir 
als problematisch. Wir wissen ja, dass Prüfungen immer wieder Konfliktpotenzial zwischen Lehrper-
sonen, Schülerinnen und Schülern und Eltern bergen. Als Nächstes – eine kleine Pointe – könnte 
man ja eine neue Ombudsstelle verlangen, um diese neuen Konflikte zu lösen. Zu Ziffer 2: Das 
Thema Lehrmittel ist zwiespältig und lehrpersonenabhängig. Die einen geben sich mehr Mühe und 
suchen das passende Lehrmittel, die anderen warten einfach, bis es auf den Markt kommt. Ziffer 3 
erachten wir wie der Regierungsrat als mit dem Lehrplan 21 erfüllt. Zu Ziffer 4: Die Schulen fördern 
dies mit dem Lehrplan schon lange aktiv. Über den letzten Satz, dass die Lehrpersonen allenfalls 
nicht genügend ausgebildet sein sollen, sind wir doch etwas überrascht. Die SVP-Fraktion wird in 
den vier Ziffern grossmehrheitlich wie der Regierungsrat stimmen. 
 
Katharina Baumann-Berger, Münsingen (EDU). Natürlich ist es auch uns von der EDU ein gros-
ses Anliegen, dass die Schüler am Ende der obligatorischen Schulzeit ein gutes, ausreichendes 
Lesevermögen aufweisen. Durch unsere unterschiedlichen beruflichen Hintergründe wissen wir, 
dass dies häufig nicht der Fall ist. Gestern habe ich hier behauptet, ich fühlte mich noch jung – heu-
te behaupte ich eher das Gegenteil. Ich weiss nicht, ob es immer richtig ist, alles zu ändern, oder ob 
nicht auch das Bestehende Wert hat. Ich gehe mit Michael Seilers Votum von gestern einig, dass 
das Unterrichten auch zu einem grossen Teil eine Herzensfrage ist. In den Jahren, in welchen ich 
an der Real- und Oberstufe unterrichtet habe, habe ich gemerkt, dass nicht immer nur die Lehrmittel 
oder die Vorgaben wichtig sind, sondern ebenso das Herz. Die Einführung eines Testverfahrens 
erachten wir als nicht nötig. Es könnte sich im Gegenteil sogar negativ und stressauslösend auf die 
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betroffenen Schüler auswirken. 
In einer bewusst gelebten Lehrer-Schüler-Beziehung zeigt sich sehr rasch, wenn Schülerinnen oder 
Schüler eine mangelhafte Lesekompetenz aufweisen. Ebenso scheint uns der Gebrauch eines Zu-
satzlehrmittels keine zwingende Massnahme zu sein. Häufig sind Schülerinnen und Schüler mit 
entsprechenden Schwierigkeiten – auch anderen Schwierigkeiten – zu wenig betreut oder viel zu 
sehr sich selbst überlassen. Sie können durch die Investition von Zeit und Da-Sein motiviert und 
damit in ihrer Lesekompetenz stark gefördert werden, dies auch unter Einbezug der Familien und 
der für die betreffenden Schüler Verantwortlichen. Punkt 1 und 2 unterstützen wir aus diesem Grund 
nicht. Die Dispensation von einer Fremdsprache zugunsten einer individuellen Förderung kann eine 
Möglichkeit sein. Die Punkte 3 und 4 unterstützen wir in diesem Sinne. 
 
Christine Grogg-Meyer, Thunstetten (EVP). Für die EVP-Fraktion ist unbestritten, dass es zu vie-
le Schülerinnen und Schüler gibt, die nach der obligatorischen Schulzeit eine ungenügende Lese-
kompetenz aufweisen. Der Motionär rennt bei uns thematisch offene Türen ein. Einen Text lesen 
und verstehen zu können, das brauchen die Schülerinnen und Schüler in jedem Fach und auf jeder 
Stufe. Mit Defiziten in der Lesekompetenz wird das Lernen enorm erschwert. Zu Punkt 1: Die Frak-
tion der EVP kann sich vorstellen, diesen Punkt als Motion anzunehmen. Es ist nicht der Gedanke 
des flächendeckenden Tests, der uns zuerst zurückhaltend gemacht hat, es ist vielmehr der Zeit-
punkt des Tests, der auf Anfang des dritten Zyklus festgelegt ist. Wir sind der Meinung, dass dies 
eventuell zu spät ist. Der ideale Zeitpunkt müsste unseres Erachtens früher sein. Dies würde den 
Kindern genügend Zeit geben, ihre Defizite aufzuarbeiten. Wir möchten deswegen, dass der Regie-
rungsrat überprüft, welcher Zeitpunkt sich für einen Test eignen würde. Wichtig ist uns zu betonen, 
dass es wirklich nur um eine sinnvolle Erfassung der Lesekompetenz geht und keine direkten Ver-
gleiche gemacht werden. 
Zu Punkt 2: Wir glauben, dass es eigentlich genügend Zusatzlehrmittel im Bereich der Lesekompe-
tenz gibt. Einer Überprüfung der vorhandenen Möglichkeiten durch den Regierungsrat können wir 
aber gern zustimmen und nehmen diesen Punkt als Postulat an. Punkt 3 erachten wir wie der Re-
gierungsrat als bereits erfüllt. Es gibt jetzt schon Möglichkeiten, wie reduzierte individuelle Lernziele 
oder den Verzicht auf das Erlernen einer Fremdsprache. Deshalb: Annahme als Postulat und Ab-
schreibung. Bei Punkt 4 teilen wir die Ansicht des Motionärs und nehmen den Punkt als Motion an, 
weil der Antrag schon als Überprüfungsauftrag formuliert ist. Hinsichtlich des Lehrplans 21 kann 
dies nicht schaden. Der Erwerb der Lesekompetenz muss auf dem Radar bleiben. Die EVP-Fraktion 
beurteilt also die Motion im Sinne des Motionärs. 
 
Daniel Wildhaber, Rubigen (SP). Die SP-JUSO-PSA-Fraktion dankt dem Regierungsrat für seine 
Antworten zum Postulat Näf. Die Lesekompetenz – also das Lesen und Verstehen – ist die Schlüs-
selkompetenz, nicht nur für die Sprachen, sondern für sämtliche Fachbereiche der Schule, für Aus-
bildungen, ja, für das Leben und das Arbeitsleben allgemein. Wir sind mit der Antwort des Regie-
rungsrats zu Ziffer 2 und damit mit der Annahme als Postulat einverstanden. Geeignete Lehrmittel 
zur Förderung der Lesekompetenz sind aufzulisten, zu prüfen und allenfalls neu zu entwickeln. 
Auch mit der Antwort des Regierungsrats zu Ziffer 3 und damit mit der Annahme als Postulat bei 
gleichzeitiger Abschreibung sind wir einverstanden. Schülerinnen und Schüler können auf diese Art 
und Weise zugunsten eines individuellen Trainings eines Fachbereiches von den Fremdsprachen 
dispensiert werden, wenn dies nötig ist.  
Die Fraktion ist aber mit den Antworten des Regierungsrats zu den Ziffern 1 und 4 nicht einverstan-
den. Zu Ziffer 1 antwortet der Regierungsrat, er sei bereit abzuklären, ob bereits ein geeignetes 
Testverfahren für die Überprüfung der Lesekompetenz bestehe und inwiefern eine flächendeckende 
Überprüfung der Lesekompetenz sinnvoll sei. Die Regierung schlägt vor, Ziffer 1 als Postulat anzu-
nehmen. Auf Deutsch heisst dies: Der Regierungsrat schlägt vor, es sei zu prüfen, ob die Lesekom-
petenz zu prüfen sei. Wir halten daran fest: Die Lesekompetenz ist zu prüfen! Aus diesem Grund 
möchten wir an der Motion festhalten. Zu Ziffer 4 sagt der Regierungsrat, Schulen würden bereits 
heute auf unterschiedlichste Art die Lesekompetenz fördern, und er sei bereit, weitere Massnahmen 
zu prüfen, um das Lesen und Verstehen zu fördern. Uns ist es zu wenig, dass geprüft werden soll, 
ob weitere Massnahmen geprüft werden sollen. Wir wollen sie prüfen lassen! Wir lehnen aus die-
sem Grund das Postulat ab und wollen weiterhin die Motion. Alle Jugendlichen sollen am Schluss 
der Volksschule über wirkliche Lesekompetenz in der Erstsprache verfügen. Wir sind mit den Ant-
worten der Regierung auf Ziffer 2 und 3 einverstanden, wollen aber bei Ziffer 1 und 4 an der Motion 
festhalten. 
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Thomas Brönnimann, Mittelhäusern (glp). Die glp-Fraktion und ich als Mitmotionär unterstützen 
die Ziffern 1 und 4 als Motion und die Ziffern 2 und 3 als Postulat. Wieso? Die Lesekompetenz ist 
das A und O der Grundschulbildung. Wir sprechen hier ja ab und zu über Lehrpläne; diese gehen 
uns nicht sehr viel an, aber auf der strategischen Ebene sollten wir uns dafür interessieren, was die 
Pisa-Nachtests für den Kanton Bern gezeigt haben. Sie haben gezeigt, dass wir in Mathematik und 
in den Naturwissenschaften sehr gut sind; darüber freuen wir uns. Sie haben aber ebenso gezeigt, 
dass im Bereich Leseverstehen 10 bis 20 Prozent der Schüler grosse Mühe haben. Man könnte hier 
von funktionellen Analphabeten sprechen. Das hat nicht nur mich und meine Fraktion, sondern bei-
spielsweise auch die Schulkommission der Gemeinde Köniz überzeugt, die Lesekompetenz als 
einziges Lernziel sogar in der Bildungsstrategie verankern. Ich möchte uns hier auf dem kleinen 
Dienstweg bei der Erziehungsdirektion gleich als Pilotgemeinde anmelden, wenn wir diesen Vor-
stoss vielleicht als Postulat oder gar als Motion überweisen, um Erfahrungen zu sammeln, wie man 
in der Praxis damit umgeht. Ziel der Grundschulbildung soll es sein, dass alle Schüler funktionelle 
Alphabeten sind, und nicht, dass zehn Prozent funktionelle Analphabeten sind. Wenn sie richtig 
lesen und das Gelesene verstehen können, dann erschliesst sich ihnen auch der Zugang zu ma-
thematischen Aufgaben. Auch das hat man herausgefunden: Viele der Schüler, die in Mathematik 
schlecht abgeschnitten haben, sind nicht unbedingt unbegabt in Mathematik, sondern sie haben 
schlicht sprachlich nicht verstanden, wie die Aufgabestellung lautet. Deswegen bitte ich Sie, den 
Vorstoss in den Punkten 1 und 4 als Motion anzunehmen. 
 
Corinne Schmidhauser, Interlaken (FDP). Selbstverständlich teilen auch wir von der FDP die 
Sicht des Motionärs, dass gute Lesekompetenzen zentral sind für den Bildungserfolg. Weit über das 
Fach Deutsch hinaus sind praktisch in jedem Fach Lesekompetenzen noch heute massgebend. Wir 
teilen auch weitestgehend die Sicht der Regierung zu den Ziffern 2, 3 und 4 und sind der Meinung, 
dass sie als Postulat überwiesen werden sollen. Bei Ziffer 1 möchten wir allerdings dem Motionär 
Mut machen: Wir befürworten diesen als Motion. Wir sind überzeugt: Wenn man etwas herausfin-
den möchte, muss man auch den Mut haben, es zu testen. Wir sind dafür, dass man die Lesekom-
petenzen testet, idealerweise tatsächlich zu Beginn des dritten Zyklus. 
 
Präsidentin. Wir haben alle Fraktionen gehört. Somit gebe ich Regierungspräsident Pulver das 
Wort. 
 
Bernhard Pulver, Regierungspräsident. Diese Motion beschreibt ein zentrales Problem. Es ist 
nicht wesentlich, wie gross die Prozentzahl der Schülerinnen und Schüler genau ist, die sehr 
schlecht lesen können. Es besteht so oder so ein Handlungsbedarf. Wir sind damit einverstanden, 
dass man etwas tut. Ich habe im Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung auch ein entspre-
chendes Projekt gestartet. Morgen findet dazu eine Sitzung statt, an der auch die PH teilnehmen 
wird. Es geht darum, zu schauen, was man an den Schulen noch machen könnte. Zu Ziffer vier 
wurde gesagt, man wolle nicht prüfen, ob man prüfen solle, sondern den Punkt als Motion überwei-
sen. Die Regierung hat den Punkt als Postulat angenommen. Aber es steht ja: «... prüft weitere 
Massnahmen ...». Ich kann mir jedoch vorstellen, dass die Regierung auch mit einer Motion gut 
leben könnte, denn sie weiss ja, dass wir sowieso dabei sind, Massnahmen zu prüfen. Das kann ich 
jetzt zwar nicht einfach wandeln, aber ich denke, es wäre kein Problem, wenn der Punkt als Motion 
überwiesen würde. 
Nun haben wir noch eine Differenz bei Punkt 1. Ich möchte dazu eine Vorbemerkung machen: An 
der Veränderung des Leseverständnisses der Schülerinnen und Schüler ist nicht einfach die Schule 
schuld. Die Schule kann auch nicht alleine etwas für die Verbesserung desselben tun. Ich denke, 
hier sind wir uns einig. Es hat mit der Veränderung der Bedeutung des Lesens in der Gesellschaft 
zu tun, mit den Eltern, den elektronischen Hilfsmitteln oder mit der zurückgegangenen Präsenz von 
Zeitungen. Auch diese Diskussion führen wir immer wieder. Die Schule hat hier eine wichtige Auf-
gabe, und wir sind bereit. Aber die Frage ist, ob Sie mit dem Punkt 1 wirklich allen Klassen einen 
Test im siebten Schuljahr vorschreiben wollen. Wollen Sie tatsächlich so stark in den operativen 
Bereich hineinsteuern? Ich bin immer wieder landauf, landab im Kanton unterwegs, um über den 
Lehrplan 21 zu sprechen. Eine der grössten Sorgen in diesem Zusammenhang, nicht nur von Lehr-
personen, ist die Angst vor häufigen flächendeckenden Tests. Genau dies will man nicht, und genau 
dies wirft man dem Lehrplan 21 immer vor. Dabei stimmt es gar nicht: Der Lehrplan 21 sieht über-
haupt keine flächendeckende Testerei vor. Aber wollen Sie als Grosser Rat jetzt ein solches Signal 
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senden und wünschen, dass der Erziehungsdirektor im siebten Schuljahr einen flächendeckenden 
Test vorsieht? Ich weiss, es geht nicht um ein Thema, welches den Lehrplan 21 betrifft, aber es 
geht doch um die Lesekompetenz. Deshalb sind wir der Meinung, dass Sie in ein Postulat wandeln 
sollten. Vielleicht ist es sinnvoll, in allen Klassen im siebten Schuljahr die Lesekompetenz mit einem 
Test zu prüfen. Vielleicht ist es jedoch gerade der falsche Zeitpunkt. Vielleicht gibt es einen anderen 
Moment, der sinnvoller wäre. Möglicherweise ist ein freiwilliger Test besser, oder es braucht gar 
kein neues Testinstrument. Ich wäre hier nicht so präzise, wenn ich Sie wäre, sondern würde ein 
Postulat vorziehen. Man kann grundsätzlich prüfen, ob man mit einem Test arbeiten sollte. Aber es 
ist an Ihnen, zu entscheiden, welche Signale Sie aussenden wollen. Ich merke, dass zu viel Teste-
rei bei den Lehrpersonen, aber auch in der Bevölkerung nicht sehr gut ankommen. Deshalb würde 
ich Ihnen ein Postulat empfehlen. 
 
Roland Näf-Piera, Muri (SP). Ich möchte allen Fraktionen sowie dem Erziehungsdirektor dafür 
danken, dass man dieses Anliegen klar unterstützt. Der heikelste Teil ist offenbar der Zeitpunkt und 
die vom Erziehungsdirektor erwähnte Testerei. Dazu möchte ich folgendes sagen: Ich habe mir lan-
ge Gedanken dazu gemacht und mit vielen Lehrpersonen gesprochen. Zuerst zum Zeitpunkt: Ich 
habe von den Lehrpersonen gehört, dass es ungeschickt wäre, diesen Test in der fünften oder 
sechsten Klasse durchzuführen, weil diese Klassen sehr stark durch das Übertrittsverfahren belas-
tet sind. Das hat mich überzeugt. Zur Testerei: Wenn Sie die Begründung der Motion lesen, dann 
stellen Sie fest, dass es hierbei nicht um irgendwelche Vergleichstests geht. Diese sind bei den 
Lehrpersonen nicht beliebt. Es geht darum, dass nur zu Handen der Eltern, der Kinder und der 
Lehrperson geschaut wird, ob das Leseverständnis den Minimalanforderungen genügt. Nur darum 
geht es. Es hat somit nichts mit der genannten Testerei zu tun, die häufig zu Klagen Anlass gibt. 
Damit ist etwas anderes gemeint als eine Überprüfung, ob ein Kind einen Text gut genug versteht. 
Die Bemerkung in Bezug auf die offenen Türen, die man damit einrennt, hat mich sehr gefreut. Ich 
hoffe, dass man nun vorwärtsgeht. Dazu braucht es ein klares Zeichen. Dies ist eine Richtlinienmo-
tion. Der Erziehungsdirektor hat es erwähnt. Er ist danach immer noch frei, damit zu tun, was er will. 
Aber wir wollen mit den Punkten 1 und 4 ein klares Zeichen setzen und einen Schritt weitergehen. 
Das heisst, die Punkte 1 und 4 bleiben als Motion bestehen, und mit den Punkten 2 und 3 verfahren 
wir so, wie es der Regierungsrat vorgeschlagen hat. 
 
Präsidentin. Somit sind wir bereit für die Abstimmung. Wer die Ziffer 1 als Motion annimmt, stimmt 
ja, wer dies ablehnt, stimmt nein.  
 
Abstimmung (Ziff. 1) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 
Ja  77 
Nein  64 
Enthalten    3 
 
Präsidentin. Sie haben Ziffer 1 angenommen. Wir kommen zu Ziffer 2, die in ein Postulat gewan-
delt wurde. Wer Ziffer 2 als Postulat annimmt, stimmt ja, wer dies ablehnt, stimmt nein.  
 
Abstimmung (Ziff. 2 als Postulat) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 
Ja  124 
Nein    19 
Enthalten      2 
 
Präsidentin. Sie haben Ziffer 2 als Postulat angenommen. Wir kommen zu Ziffer 3. Wer Ziffer 3 der 
Motion annimmt, stimmt ja, wer dies ablehnt, stimmt nein. – Stopp, ich habe einen Fehler gemacht: 
Das angezeigte Resultat zählt nicht. Ziffer 3 wurde ja in ein Postulat umgewandelt. Ich lösche das 
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Resultat. Wir starten nochmals mit Ziffer 3. Wer somit Ziffer 3 als Postulat annimmt, stimmt ja, wer 
dies ablehnt, stimmt nein. Sie haben Ziffer 3 angenommen.  
 
Abstimmung (Ziff. 3 als Postulat) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 
Ja  141 
Nein      3 
Enthalten      1 
 
Präsidentin. Wir kommen nun zur Abschreibung, denn es wurde von der Regierung vorgegeben, 
dass man im Falle einer Annahme als Postulat über die Abschreibung abstimmen muss. Wer dieser 
Abschreibung zustimmt, stimmt ja, wer dies ablehnt, stimmt nein.  
 
Abstimmung (Abschreibung von Ziff. 3 als Postulat) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme der Abschreibung 
Ja  143 
Nein      0 
Enthalten      1 
 
Präsidentin. Sie haben Ziffer 3 als Postulat abgeschrieben. Nun kommen wir noch zu Ziffer 4, die 
ein Motionsteil ist und bleibt. Wer Ziffer 4 als Motion annehmen will, stimmt ja, wer dies ablehnt, 
stimmt nein.  
 
Abstimmung (Ziff. 4) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 
Ja  73 
Nein  71 
Enthalten    1 
 
Präsidentin. Sie haben Ziffer 4 angenommen. 
 
  
 
 
 
  


